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Vergabewesen . . 

Die neue ONORM A 2050 

Die ÖNORM A 2050 ,,Vergabe von 

Aufträgen über Leistungen - 

Ausschreibung, Angebot und 

Zuschlag - Verfahrensnorm", 

die normative Grundlage und 

verbindende Klammer des österrei- 

chischen Vergabewesens, wurde mit 

1. März 2000 neu herausgegeben. 

Die damit verbundenen Neuerungen 

stellen den wesentlichen Inhalt der 

ÖNORM A 2050 (Ausgabe 1. Jänner 

1993) nicht in Frage, jedoch wurden 

die Vergabeverfahren klarer und 

anwenderfreundlicher gestaltet. 

ines kann gleich vorweg klar 
gestellt werden: Die ,,neuem 
ONORM A 2050, die seit 
1. März 2000 in überarbei- 

teter Ausgabe vorliegt, ändert Regelun- 
gen, wie sie sich in der täglichen Verga- 
bepraxis bewährt haben: nicht. Auf Grund 
der vermehrten Auseinandersetzung mit 
den Vergabebestimmungen und Erfah- 
rungen mit dem Rechtsschutz durch das 
europäische Vergaberecht oberhalb der 
EU-Schwellenwerte waren jedoch einige 
Klarstellungen der Rechte und Pflichten 
der Auftraggeber und Bieter sowie Er- 
gänzungen notwendig. Durch Einschrän- 
kung der „autonomen" Interpretations- 
spielräume der künftigen Vertragspart- 
ner wird deren Handeln bei der Vergabe 
so weit wie möglich vorhersehbar. Durch 
eine verbesserte Gliederung wurde die 
ÖNORM A 2050 zusätzlich klarer und 
anwenderfreundlicher gestaltet. 

Die Neuerungen irn Übe rb l i c~  
Einen Überblick über die wichtigsten 

Neuerungen gab bereits Franz Pachner 
in einer früheren Ausgabe1): 

Anpassung an die neue Gliederung 
von ÖNORMEN (s. Bild 1 ); 

Anpassung an die Vergabegesetze des 
Bundes und der Länder, wie Möglichkeit 
der Bekanntmachung des ,.nicht offenen 
Verfahrens" und des ,,verhandlungsver- 
fahrens" statt „öff entlicher Erkundung des 
Bewerberkreises" (s. Bild 2); 

Neuregelung der Entwurfs- und Pla- 
nungswettbewerbe statt  zweist stufigem 
Verfahren für immaterielle Leistungen" 

Regelungen für die Vergabe geistig- 
schöpferischer Dienstleistungen (der 
Kategorien 6 - 13 des Anhangs III zum 
BVergG); 

Direktkauf als formloser Beschaffungs- 
vorgang; 

Neue Regelungen wie Definitionen: zB 
Kriterien (Bild 2) oder geschätzter Auf- 
tragswert - vor der Durchführung eines 
Vergabeverfahrens vom Auftraggeber 
(AG) sachkundig2) zu ermittelnder Weri 
der auszuschreibenden Leistung ohne 
Umsatzsteuer - für die Verfahrenswahl. 
Maßgeblicher Zeitpunkt für die Ermitt- 
lung ist die Einleitung des Vergabever- 
fahrens (zB Absendung der Bekanntma- 
chung). 

Regelwerie für die Höhe von Sicher- 
stellungen (Vadium 5 %% Kaution 5 %, 

Deckungsrücklass 7 O/O, Haftungsrück- 
lass 3 %) 

Zulässigkeit der Weitergabe von Leis- 
tungen an Subunternehmer; 

Klarere Gliederung, vor allem im Ab- 
schnitt 6 ,.Das Angebot" mit Bildung von 
Variantenangebotssummen oder (Teil)- 
Alternativangebotssummen; 

Weiterentwicklung der Verständlichkeit 
für den „normalenu Anwender, wie Klar- 
stellung der Regelungen über eine - all- 
fällige - vertiefte Angebotsprüfung; 

Schließung von Regelungslücken, wie 
Pflicht zur Verständigung der Bieter, de- 
ren Angebote ausgeschieden werden, 
vor Zuschlagserteilung; 

Durch eine verbesserte 

Gliederung wurde die O N O R ~ I  

A 3050 nun klarer und 

anwenderfreundlicher gestaltet. 
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Checkliste als Anhang A für Mindest- 
inhalt der Bekanntmachung eines Ver- 
fahrens (offenes Verfahren: nicht oife- 
nes Verfahren, Verhandlungsverfahren' 
Wettbewerb); 

Verbindlicherklarung durch mehrere 
Vergabegesetze. 

Konkrete Änderungen gegenüber 
der Ausgabe 2000 

Im Folgenden einige Beispiele von 
Änderungen, die sich auf Grund des Ein- 
spruchsverfahrens ergeben haben: 

Die in der Ausschreibung als Beispiele 
genannten Produkte gelten als angebo- 
ten. wenn vom Bieter keine anderen Pro- 
dukte in die freien Zeilen des Leistungs- 
verzeichnisses eingesetztwurden. Wenn 
die vom Bieter genannten Produkte nach 
sachverständiger Prüfung den in der 
Ausschreibung angeführten Kriterien der 
Gleichwertigkeit nicht entsprechen, gilt 
das ausgeschriebene Produkt nur dann 
als angeboten, wenn der Bieter dies in 
einem Begleitschreiben zum Angebot 
erklärt hat. 

In den Ausschreibungsunterlagen sind 
Bestimmungen über die Zulässigkeit von 
Leistungen durch Subunternehmer zu 
treffen. Der Auftragnehmer (AN) hat we- 
sentliche Teile jener Arbeiten, die in sei- 
ne Befugnis (zB für Baumeisterleistun- 
gen ist § 202 GewO 1994 die Basis der 
Beurteilung der Befugnis) fallen, selbst 
auszuführen. Ausgenommen hievon sind 
Kaufverträge sowie die Weitergabe an 

Anwendungsbereich 
Normative Verweisungen 
Definitionen 
Allgemeines 
Die Ausschreibung 
Das Angebot 
Das Zuschlagsverfahren 
Bekanntmachung (normativ) 
Literaturhinweise (informativ) 
Stichwortverzeichnis (informativ) 

Inhaltsverzeichnis der nt 

Sofern in der Ausschreil~ung 

elektronische Düteniibertragung 

zugelassen ist. sind die 

Bestimmungen üher die Cnter- 

fertigung, die Einreicliung. die 

Entgezennahme und Verwahrung 

sowie üher die Öffnung der 

.Angebote sinngemäß anzuwenden. 

verbundene Unternehmen. Die Weiter- 
gabe von Teilen der Leistung ist überdies 
nur insoweit zulässig, als der Subunter- 
nehmer die für die Ausführung seines 
Teiles erforderliche Eignung besitzt. - Die Angebotsfrist hat bei „offenen Ver- 
fahren" und bei „nicht offenen Verfahren" 
mindestens 22 Tage zu betragen. 

Ist in der Ausschreibung keine Zu- 
schlagsfrist angegeben, so beträgt sie 
28 Tage. 

Einrichtungen, die aus öffentlichen Mit- 
teln erhalten oder unterstützt werden, 
wie Justizanstalten, Wohlfahrtsanstalten 
und Lehranstalten, haben vollkostende- 
ckend kalkulierte Angebote einzureichen. 

Daher sind Angebote von solchen Ein- 
richtungen und Lehranstalten auszu- 
scheiden, sofern diese auf Auftrag des 

[I I 
PI 

[3.1 - 3.331 
[4.1 - 4.121 

[5.1 - 5.81 
16.1 - 6.41 
[7.1 - 7.91 

Anhang A] 
[Anhang B] 
[Anhang C] 

Bild 1: 

wen ÖNORM A 2050 

Auftraggebers nicht nachweisen können, 
dass ihr Angebot vollkostendeckend kal- 
kuliert wurde. lntegrative Betriebe (Ge- 
schützte Werkstätten), deren Ziel es ist, 
Behinderte so zu fördern, dass sie sich 
im Wettbewerb mit Nichtbehinderten zu 
behaupten vermögen, fallen nicht unter 
diesen Ausschluss. 

Sofern in der Ausschreibung elektroni- 
sche Datenübertragung zugelassen ist, 
sind die Bestimmungen über die Unter- 
fertigung (siehe auch Signaturgesetz), 
die Einreichung, die Entgegennahme und 
Verwahrung sowie über die Öffnung der 
Angebote sinngemäß anzuwenden. 

Mit Abgabe seines Angebots erklärt 
der Bieter, dass er die Bestimmungen 
der Ausschreibung kennt, dass er über 
die erforderlichen Befugnisse zur An- 
nahme des Auftrages verfügt, dass er die 
ausgeschriebene Leistung zu diesen Be- 
stimmungen und zu den von ihm ange- 
gebenen Preisen erbringt. und dass er 
sich bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist an 
sein Angebot bindet. 

Zwingende Gründe für den Widerruf 
der Ausschreibung nach Ablauf der An- 
gebotsfrist sind insbesondere Umstän- 
de, die für den Auftraggeber unvorher- 
sehbar und unabwendbar waren. und 
die, wären sie dem Auftraggeber vor der 
Ausschreibung bekannt gewesen, zu 
keiner oder einerwesentlich anderen Aus- 
schreibung geführt hätten. Ein Widerruf 
der Ausschreibung zu dem alleinigen b 
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Die neue ONORM A 2050 

. (öffentlicher)Auftraggeber(AG) 
keine gebietsmäßige Beschränk 

Bekanntmachung Anhang A 

Q Offenes Verfahren Bewerber 
Teilnahmeanträge 

Eignungs- Eignungskriterien 
kriterien 
Auswahlkriterien 

Teilnahme- 
anträge 

Eignungs- 
kriterien 
Auswahlkriterien 

. . 

Ausschrei- Q ~ i c h t  offenes Verfahren mit Beurteilungs- 
bungs- kriterien 
unterlagen : ..- 
binnen- -. . .  . . . .. 
6Tagen : . .. . 

an.alle. " - . 

Interessen- 
ten 

Angebotsabgabe 

- -  - - -- r T i l  .d I I* '"' *<. - -" - ..̂  - , --  

C9 Verhandlungsverfahren mit- - - 8.- Verhandlung>verfahren - --. - 
öffentlicher Bekanntmachung - : ,- . .-ohne öffentliche Bekanntma-: - :- . 

3 - 
, - . P  - . .. - ! :*:" - chungcp; - .  :X.,---.-- L.-- .-:2,,&b +;yv - ' -. 

., -.. - Einladung - . , , ,-  . GnladÜng- 
> - - -  d. . - -  - - 

Angebotsabgabe oder verbindliche Erklärungen zur Leistungserbringung 

Eignungs- Zuschlags- Zuschlags- Zuschlags- 
kriterien kriterien kriterien 
Zuschlags- 

kriterien 

kriterien 

Bild 2: 

ArtenderVergabe(vor)verfahrenundKriterien 
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Vergabe- und Vecdingungsweser)~ 

ÖNORM A 2050 
Vergabe von Aufträgen 

ÖNORM A 2051 
Vergabe von Aufträgen über Leistungen 
irn Bereich der Wasser-, Energie- und 

über Leistungen - Verkehrsversorgung sowie im Tele- 

* Zweck, eine neuerliche Ausschreibung 
zu ermöglichen, um den Angebotspreis 
zu reduzieren, ist unzulässig. 

Vergabe geistig-schöpferischer 
Dienstleistungen 

Geistig-schöpferische Dienstleistun- 
gen führen nicht zwingend zum gleichen 
Ergebnis, weil ihr wesentlicher Inhalt in 
der Lösung einer Aufgabenstellung durch 
Erbringung geistiger Arbeit besteht. Für 
derartige Leistungen ist ihrer Art nach 
zwar eine Aufgabenbeschreibung, nicht 
jedoch eine vorherige eindeutige und 
vollständige Beschreibung dieser Leis- 
tung möglich. Für die Vergabe von geis- 
tig-schöpferischen Dienstleistungen ist 
daher das Verhandlungsverfahren anzu- 
wenden. 

Bei öffentlicher Bekanntmachung stel- 
len die Unternehmer rechtzeitig Teilnah- 
meanträge. Alle Bewerber oder Bieter 
haben ihre Eignung3) - das sind vom 
Auftraggeber festgelegte Mindestanfor- 
derungen an die Befugnis, finanzielle 
und wirtschaftliche sowie technische 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit - 

nachzuweisen. 
Der Auftraggeber kann die Anzahl der 

einzuladenden Unternehmer entspre- 
chend der Leistungsart durch Auswahl- 
kriterien begrenzen. Die Begrenzung ist 
in der Bekanntmachung anzugeben und 
darf nicht weniger als drei betragen. Die 
Auswahlkriterien sind vom Auftraggeber 
in der Reihenfolge ihrer Bedeutung fest- 
gelegte, nicht diskriminierende, unterneh- 
merbezogene Kriterien, nach denen die 

b 

Ausschreibung, Angebot und Zuschlag kornrnunikationssektor - Ausschreibung, 

Verfahrensnorm Angebot und Zuschlag - Verfahrensnorrn 
Ausgabe 1995-01 

Ausgabe-2000-03 ; Neuausgabe in Vorbereitung 

ÖNORM A 2060 

Allgemeine Vertragsbestirnrnungen 
für Leistungen - 

Werkvertragsnorrn 
Ausgabe 1995-03 

ÖNORM B 21 I o 
Allgemeine Vertragsbestirnmungen 

für Bauleistungen - 
Werkvertragsnorm 
Ausgabe 2000-03 

ÖNORM B 22.. 

Bauleistungen 
Handwerkerarbeiten 

ÖNORM B 2111 

Umrechnung veränderlicher Preise 
von Bauleistungen - 
Werkvertragsnorrn 
Ausgabe 1992-01 

ENTWURF 1999-12 

ÖNORM B 21 14 

Vertragsbestirnrnungen bei autornations- 
unterstützter Abrechnung von 

Bauleistungen - 
Werkvertragsnorrn 
Ausgabe 1996-09 

Bild 3: 

Die ÖNORMEN des 

Vergabe- und Verdingungswesens 

Stand: März 2000 

I I 

I ÖNORM B 21 17 I 
Allgemeine Vertragsbestirnrnungen I 

I für Bauleistungen an Straßen sowie I 

1 den damit irn Zusammenhang 1 

1 stehenden.Landschaftsbau - I : Werkvertragsnorrn; Ausgabe 1995-12 { 
- - J e u g u _ s ~ a ~ e ~ n j o r ~ - i ~ u y -  - - . 

ÖNORM H 22.. 

Leistungen der Haustechnik 

ÖNORM B 2061 

Preiserrnittlung für Bauleistungen - 
Verfahrensnorm 

Ausgabe 1999-09 

ÖNORM B 2062 

Aufbau von Standardisierten Leistungs- 
beschreibungen unter Berücksichtigung 

autornationsunterstützter Verfahren 
Verfahrensnorrn 
Ausgabe 1996-09 

ÖNORM B 2063 

Ausschreibung, Angebot und Zuschlag 
unter Berücksichtigung autornations- 

unterstützter Verfahren - 
Verfahrensnorrn 

Ausgabe 1996-09 
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Die neue ONORM A 2050 

Qualität der Bewerber beurteilt wird, und 
haben den besonderen Erfordernissen 
zur Ausführung der Leistung Rechnung 
zu tragen. 

Die ausgewählten Bewerber werden 
schriftlich zur Abgabe einerverbindlichen 
Erklärung zur Leistungserbringung auf- 
gefordert. Dabei erklär? der Bieter, auf 
welche Art bzw. mit welchen Ressourcen 
er eine bestimmte Aufgabe bewältigen 
will. 

Unter Berücksichtigung der Zu- 
schlagskriterien - das sind auftragsbezo- 
gene, vom Auftraggeber in der Reihen- 
folge ihrer Bedeutung festgelegte Kriteri- 
en, nach denen das technisch und wirt- 
schaftlich günstigste Angebot ermittelt 
wird - ist jene verbindliche Erklärung zur 
Leistungserbringung auszuwählen, die 
im Hinblick auf die gestellte Aufgabe am 
ehesten Gewähr für eine sachgerechte 
und qualitätsvolle Leistungserbringung 
bietet. Mit diesem ausgewählten Bieter 
kann unter Beachtung der Grundsätze 
des bisherigen Verfahrens über den (ge- 
samten) Auftragsinhalt verhandelt wer- 
den. 

Eine detaillierte Zusammenstellung 
der Änderungen, die sich auf Grund der 
Neuausgabe der ÖNORM A 2050 erge- 
ben, kann der soeben erschienenen Pu- 
blikation ,,Gegenüberstellung der 
ÖNORM A 2050, Ausgabe 2000 mit der 
Ausgabe 1993" (ON-NP 248)4) entnom- 
men werden. 

Qualifizierung von Bauunternehmen 
Gleichzeitig mit der ÖNORM A 2050 

ist der europäische Normenentwurf zur 
prEN1 38333) erschienen. Durch diese 
NormsollkünftigdieQualifizierung von 
Bauunternehmen europaweit einheitlich 
und vergleichbar geregelt werden. 

Die neue ÖNORM B 21 10 
Ebenfalls mit 1. März 2000 ist die 

NeuausgabederÖNORM B21 10,Allge 
meine Vertragsbestimmungen für Bau- 
leistungen" erschienen. 

In diese ÖNORM wurden die Ver- 
tragsbestimmungen der bisherigen 
ÖNORMEN B 21 12 „Regieleistungen im 

Bauwesen - Werkvertragsnorm" und 
B 21 13 „Beistellung von Baugeräten - 
Werkvertragsnorm" eingearbeitet. Wei- 
tere redaktionelle Anpassungen betref- 
fen gesetzlicheÄnderungen unddie neue 
Gliederung von Werkvertrags-ÖNOR- 
MEN. 

Die Verfahrensbestimmungen derbis- 
herigen ÖNORMEN B 21 12 und B 21 13 
sind in der ÖNORM B 2061 ,,Preisermitt- 
lungfür Bauleistungen-Verfahrensnorm" 
(Ausgabe September 1999) enthalten. 
Eineaktuelle Übersicht zeigt Bild 3. Eben- 
so gibt die ON-Publikation „Gegenüber- 
stellung der ONORM B 21 10 Allgemeine 
Vertragsbestimmungen für Bauleistun- 
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gen - Werkvertragsnorm -Ausgabe 2000- 
03-01 mit der Ausgabe 1993-01 -01 "5) de- 
tailliert Auskunft über die nun in Kraft 
getretenen Neuerungen. 

Einen Überblick über den Stand der 
gewerksspezifischen ÖNORMEN mit 
vornormierten Vertragsinhalten (Werk- 
vertragsnormen) der Serie B 22.. und 
H 22.. gibt dieON-Veröffentlichung „Über- 
sicht ÖNORMEN des Vergabe- und Ver- 
dingungswesens sowie Bauwirtschaft 
und Bauausführung" (ON-NP 294)=). 

Dip\.-Ing. Dr. Heimo Ellmer. 

Referent irn OS für den 

FXA 01s $.Vergabewesen" 

4l Ellmer: H.: Gegenüberstellung der 

ÖNORM A 2050, Ausgabe 2000 mit der 

Ausgabe 1993,ON-NP 248, 

Wien: Hrsg: ON, 2000 

Ellmer, H.: Gegenüberstellung der 

ÖNORM B 21 10 Allgemeine Vertragsbe- 

stimmungen für Bauleistungen - Werkver- 

tragsnorm", Ausgabe 2090-03-01 mit der ;- 

Ausgabe 1993-01-O", 

ON-NP 265, ON, Wien, 2000 

Ellmer, H.: Übersicht ÖNORMEN des 

Vergabe- und Verdingungswesens sowie 

Bauwirtschaft und Bauausführung, 

ON-NP 294, ON: Wien, 2000 

Veranstaltungs- 
hinweise 

Umfassende Informationen zu den neu erschienenen ÖNORMEN 

mew Info A 2050 und B 21 10 bietet die Seminar-Abteilung des ON (in Koopera- 
Abend tion mit der Österreichischen Gesellschaft für Baurecht ÖGEBAU) 

auch im Rahmen seiner neuen Serie ,.ON Info-Abendic. 
Nähere Angaben und Termine finden Sie in derRubrik „Veranstal- 

tungen/TermineW ab Seite 35 dieser Ausgabe von CONNEX. 
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